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Intensität mit einem extensiveren vertauscht werden soll; hier würde
sich nicht eine verhältnismäßige, sondern eine absolute Mindereinnahme
ergeben, sobald einmal die Kriegspreise fortfallen. Der Gedanke
eines Minde st Preises ist meines Wissens zuerst in England
ausgesprochen worden. Dort sind, da das Land die frühere Ver¬
nachlässigung seiner Landwirtschaft im Kriege bitter gespürt hat,
im Jahre 1915 drei Kommissionen für England, Schottland und
Wales von der Regierung eingesetzt worden, die praktische Vorschläge
zur Vermehrung der landwirtschaftlichen Produktion machen sollten.
Die englische Kommission erklärte es in einem Vorbericht für un¬
umgänglich, im Falle der von ihr empfohlenen Umwandlung von
Weiden in Getreide- oder Kartoffelland den Landwirten einen
Mindestpreis (45 Schilling für den Quarter Weizen) auf fünf Jahre
zu gewährleisten, und zwar in der Form, daß der Getreidebauer die
Freiheit habe, sein Getreide nach Belieben auf dem Markte zu ver¬
kaufen und die Regierung ihm den Unterschied zwischen 45 Schilling
und dem im Amtsblatt veröffentlichten durchschnittlichen Getreide¬
preis des betreffenden Jahres auszahle. Auch die irische Kommission
empfahl die Festsetzung eines Mindestpreises für Brotgetreide und
Hafer, allerdings nur für ein Jahr, was unserem deutschen Ver¬
fahren der Zusicherung eines Höchstpreises, der tatsächlich ja immer
in der Preisgestaltung richtunggebend wird, durch die maßgebende
Stelle, für das nächste Erntejahr nahekommt. Den Vorschlag
der englischen Kommission, die Festsetzung eines Mindestpreises für
fünf Jahre, lehnte die Regierung ab; in der Tat ist er ohne Ein¬
führung eines staatlichen Getreidehandelmonopols technisch kaum
durchführbar.^)

Das System der Preisabstimmung wie das der Preissicherung
läuft im Grunde darauf hinaus, das durch die „Kriegskrise" unter¬
brochene freie Spiel von Angebot und Nachfrage zwar nicht der Form,
«der der Sache nach wiederherzustellen, insbesondere eine Gewähr
dafür zu schaffen, daß das Angebot sich den Wünschen der Nachfrage
anpaßt. Die Preise sollen nach wie vor vom Verbraucher getragen
werden, wobei im Falle der Zahlungsunfähigkeit durch Unter¬
stützungen einzelner Käuferkreise ein Ausgleich geschaffen werden soll.
Der Staat und seine Verwaltungen sind nach diesem Verfahren nur
die Vermittler; sie bringen die Produktion in den richtigen Lauf,
tragen aber die Kosten nicht. Das wäre der Fall bei dem von der
englischen Konimission vorgeschlagenen System der staatlichen

*) Die Sicherung eines Mindestpreises für Wolle hat in Deutschland
der bekannte Schäferei-Fachmann Johannes Heyne-Leipzig verlangt.

3 *


	-

